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Borromäusverein. 

 

Die Mitgliedbeiträge zum Borromäusverein sind für 1921 festgesetzt wie 
folgt: 

Förderer zahlen 14 Franken. 
Mitglieder 1. Klasse zahlen 7 Franken. 
Mitglieder 2. Klasse zahlen 4 Franken. 
Mitglieder 3. Klasse zahlen 2 Franken. 
Die Förderer erhalten neben einer Mitgliedgabe 1. Klasse  ein 

Jahresabonnement der „Bücherwelt“. Für das Volk kommt also diese Art 
Mitgliedschaft kaum in Frage. 

Alle Beiträge sind in luxemburger Geld an das Postscheckamt in 
Luxemburg Nr. 2051 einzuzahlen. In jeder Poststation des Landes kann 
man diese Einzahlung vornehmen mittels blauer Zahlkarte, die man in 
jedem Postbüro haben kann. Die Beiträge sollen zu Anfang des Jahres 
eingezahlt werden. 

Der Diözesanpräses in Luxemburg nimmt keine Zahlungen für den 
Borromäusverein entgegen. Der ganze Geldverkehr geschieht zwischen 
dem Ortsverein und Bonn durch das genannte Postscheckkonto 2051. 

       Mack, Diözesanpräses 
 


